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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Mit identischen Motionen forderten drei Parlamentarierinnen aus drei verschiedenen
Parteien nationale Präventionskampagnen gegen Gewalt (Marianne Maret, mitte, VS,
Mo. 21.4418; Jacqueline de Quattro, fdp, VD, Mo. 21.4470; Tamara Funiciello, sp, BE, Mo.
21.4471). Eingereicht worden waren die drei Vorstösse nur wenige Tage nach Publikation
eines Berichts zu Ursachen von Tötungsdelikten im häuslichen Umfeld. In ihren
Begründungen verwiesen die Motionärinnen auf weitere aktuelle Studien, die das
Ausmass von häuslicher und sexueller Gewalt in der Schweiz aufzeigten: Eine im Herbst
2021, kurz vor dem Start einer Öffentlichkeitskampagne der Frauenhäuser Schweiz und
Liechtenstein durchgeführte Umfrage von sotomo ergab, dass ein Drittel der befragten
Personen – 42 Prozent der befragten Frauen und 24 Prozent der befragten Männer –
bereits Gewalt in Paarbeziehungen erfahren hatten. Neben den vom EBG
bereitgestellten Daten, die für den Zeitraum 2009 bis 2018 alle zwei Wochen einen
durch häusliche Gewalt bedingten Todesfall verzeichneten, verwiesen die
Motionärinnen auch auf eine im Jahr 2019 durchgeführte Befragung von gfs.bern, in der
22 Prozent der befragten Frauen berichtet hatten, bereits ungewollten sexuellen
Handlungen ausgesetzt gewesen zu sein. Nationale Sensibilisierungs- und
Präventionskampagnen forderte überdies eine Petition, die bereits im Herbst 2021 im
Rahmen der Frauensession eingereicht worden war (Pet. 21.2045). 
Nachdem sich der Bundesrat für Annahme der drei Vorstösse ausgesprochen hatte,
wurden die beiden im Nationalrat eingereichten Motionen in der Frühjahrssession 2022
von Barbara Steinemann (svp, ZH) bekämpft. Die Motion der Walliser Ständerätin
Marianne Maret (mitte) passierte den Ständerat in derselben Session stillschweigend.
Die Motionen der Nationalrätinnen Jacqueline de Quattro und Tamara Funiciello
standen daraufhin in der Sondersession im Mai 2022 in der grossen Kammer zur
Diskussion, wo sie einzig von den geschlossen stimmenden Vertreterinnen und
Vertretern der SVP abgelehnt wurden. Mit 135 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
respektive mit 129 zu 51 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) scharte sich somit auch im
Nationalrat eine komfortable Mehrheit hinter die Forderung. 1

MOTION
DATUM: 11.05.2022
MARLÈNE GERBER

Die Motion Maret (mitte, VS), die den Bund dazu aufforderte, regelmässige nationale
Präventionskampagnen gegen Gewalt zu organisieren, wurde in der Sommersession
2022 auch vom Nationalrat angenommen. Der Kommissionsminderheit folgend
plädierte beinahe die gesamte Fraktion der SVP sowie vereinzelte Vertretende der
FDP.Liberalen-Fraktion erfolglos für Ablehnung. Die Forderung der Walliser Mitte-
Ständerätin war damit die erste in einer Reihe von fast identisch lautenden Anliegen,
die zur Umsetzung an den Bundesrat überwiesen wurde. Zum Zeitpunkt der
Überweisung war neben den Motionen der beiden Nationalrätinnen De Quattro (fdp,
VD; Mo. 21.4470) und Funiciello (sp, BE; Mo. 21.4471) auch noch eine Motion der
Mehrheit der WBK-NR (Mo. 22.3011) hängig. 2

MOTION
DATUM: 16.06.2022
MARLÈNE GERBER

Nachdem das Parlament bereits die Motion Maret (mitte, VS; Mo. 21.4418) mit der
Forderung nach Präventionskampagnen gegen Gewalt überwiesen hatte, war die
Annahme von drei Motionen aus dem Nationalrat mit derselben Forderung für den
Ständerat in der Wintersession 2022 nur noch Formsache (Mo. 21.4470; Mo. 21.4471;
Mo. 22.3011). 3

MOTION
DATUM: 12.12.2022
MARLÈNE GERBER

Nachdem das Parlament bereits die Motion Maret (mitte, VS; Mo. 21.4418) mit der
Forderung nach Präventionskampagnen gegen Gewalt überwiesen hatte, war die
Annahme einer Motion der WBK-NR (Mo. 22.3011) mit derselben Forderung sowie zwei
weiterer Motionen aus dem Nationalrat (Mo. 21.4470; Mo. 21.4471) für den Ständerat in
der Wintersession 2022 nur noch Formsache. 4

MOTION
DATUM: 12.12.2022
MARLÈNE GERBER
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Menschen mit Behinderungen

In seinem Bericht in Erfüllung eines Postulats Maret (mitte, VS) ortete der Bundesrat
keinen Handlungsbedarf zur Anpassung der «Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall».
Das Postulat hatte angeregt, auch Angehörigen von erwachsenen Personen mit einer
Behinderung einen Anspruch auf Entschädigung bei Erwerbsausfall zuzusprechen, wenn
diese ihrer Erwerbstätigkeit wegen wegfallender externer Betreuungsmöglichkeiten
während der Corona-Pandemie nicht nachgehen konnten. Die Auswertung von Daten
aus 22 Kantonen habe gezeigt, dass es nur in wenigen Kantonen zu Schliessungen von
Betreuungseinrichtungen für Personen mit Behinderungen gekommen sei. Zudem
hätten bei Schliessungen der Betreuungseinrichtungen oder beim Ausfall der
betreuenden Person andere externe Betreuungslösungen gefunden werden können. Die
Angehörigen seien also nicht gezwungen gewesen, die Betreuung auf Kosten ihrer
Erwerbstätigkeit zu übernehmen. Mit dem Covid-19-Gesetz bestehe zudem die
Grundlage dafür, dass der Bundesrat in späteren Wellen der Pandemie bei
Notwendigkeit eine Entschädigung einführen könne, so der Bundesrat weiter. 5

BERICHT
DATUM: 11.06.2021
MARLÈNE GERBER

Ein Jahr nachdem der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats Maret (mitte, VS) seinen
Bericht zur Frage der Erwerbsausfallentschädigung für Eltern und Angehörige von
Erwachsenen mit einer Behinderung vorgelegt hatte, schrieb der Ständerat das
Postulat im Rahmen der Beratung des Berichts über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahr 2021 als erfüllt ab. 6

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
MARLÈNE GERBER

1) AB NR, 2022, S. 750 ff.; AB SR, 2022, S. 224 f.
2) AB NR, 2022, S. 1240 f.
3) AB SR, 2022, S. 1260 f.
4) AB SR, 2022, S. 1260 f.
5) Bericht BR vom 11.6.21
6) BBl, 2022 858 (S. 23)
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